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Nicht-Haushaltskunden in Niederspannung ohne Leistungsmessung  

 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmessung  

 
Preisübersicht Ersatzversorgung  

  
    netto 

Arbeitspreis (Hochtarif) HT ct/kWh  10,11 

Arbeitspreis (Niedrigtarif) NT ct/kWh  7,94 

Monatsleistungspreis  EUR/kW  14,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preisübersicht Ersatzversorgung  

  
    netto  

Arbeitspreis  ct/kWh  26,47 

Grundpreis (fester Anteil)  EUR/Jahr  39,90 

Mess- und Verrech-
nungspreis 1 EUR/Jahr  54,57 

Stadtwerke 
Sondershausen GmbH 
 
Am Schlosspark 18 
99706 Sondershausen 
 
Infos unter: 
 
www.stadtwerke-
sondershausen.de 
 
Bei Fragen: 
 
Kundenservice 
Telefon 
(0 36 32) 60 48 – 48 
Telefax 
(0 36 32) 60 48 – 812 
E-Mail 
kontakt@stadtwerke-
sondershausen.de 
 
Servicezeiten des 
Kundenzentrums: 
Mo, Fr 9.00 – 16.00 Uhr 
Di, Do 9.00 – 18.00 Uhr 
Mi 9.00 – 12.00 Uhr 

Nicht-Haushaltskundenin NIederspannung 
ohne Leistungsmessung 
 

Die nebenstehenden. Preise beinhalten neben 
dem reinen Stromentgelt auch die durch die 
Lieferung entstehenden Kosten der Netznutzung 
und deren Abrechnung, die auf die Lieferung 
entfallende Konzessionsabgabe, Stromsteuer 
sowie die aus dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz sowie dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz jeweils folgenden Zuschläge. 
Auf den sich hieraus ergebenden Gesamtbetrag 
wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden 
gesetzlichen Höhe erhoben.  
 

Die Preise der Ersatzversorgung sind veränder-
lich und gelten jeweils in der unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de veröffent-
lichten Höhe (vgl. §38 Abs.1 Satz 2 EnWG).  
 

Grundlage für die Belieferung mit Strom sind die 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die Grundversorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem 
Niederspannungsnetz (StromGVV) vom 
26.10.2006 in der jeweils gültigen Fassung und 
die Ergänzenden Bedingungen.  
 

Nicht-Haushaltskunden mit Leistungsmes-
sung  
 

Die nebenstehenden. Preise sind Nettopreise für 
die Energielieferung. Sie werden zzgl. den auf 
die Lieferung entfallenden Kosten der Netznut-
zung und Abrechnung (jeweils veröffentlichte 
Netzentgelte, Blindstrom- sowie Mess- und 
Verrechnungspreise des Netzbetreibers), den 
Konzessionsabgaben, den aus dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz sowie dem Erneuerba-
ren-Energien-Gesetz jeweils folgenden Zuschlä-
gen sowie der gesetzlichen Stromsteuer in 
Rechnung gestellt. Auf den sich hieraus erge-
benden Gesamtbetrag wird die Umsatzsteuer in 
der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe 
erhoben. 

 

Tarifzeiten: 
 

Hochtarifzeit:  
Montag – Freitag 6.00 – 22.00 Uhr 
Samstag              6.00 – 13.00 Uhr 
Niedrigtarifzeit:  
alle übrigen Stunden einschließlich der gel- 
tenden gesetzlichen Feiertage  

 

Die Preise der Ersatzversorgung sind veränder-
lich und gelten jeweils in der unter 
www.stadtwerke-sondershausen.de veröffent-
lichten Höhe (vgl. §38 Abs.1 Satz 2 EnWG).  
 

Grundlage für die Belieferung mit Strom sind die 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die Grundversorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem 
Niederspannungsnetz (StromGVV) vom 
26.10.2006 in der jeweils gültigen Fassung und 
die Ergänzenden Bedingungen.  
 

Verrechnungspreis1 
Der Verrechnungspreis beinhaltet eine jährliche 
Abrechnung in einem zeitlichen Abstand von ca. 
12 Monaten. Für jede weitere Abrechnung 
gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 EnWG ist eine 
gesonderte Vereinbarung mit den Stadtwerken 
Sondershausen GmbH notwendig. Der Verr-
rechnungspreis erhöht sich dann um 14,87 € 
(brutto) für jede weitere Abrechnung. 
 

Strommix  
Die von den Stadtwerken Sondershausen im 
Jahr 2010 gelieferte elektrische Energie setzt 
sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 
9,1 % Kernkraft, 47,5 % Kohle, 
21,8 % Erdgas, 1,6 %  Sonstige fossile Energie-
träger, 19,8 % Erneuerbare Energien, gefördert 
nach dem EEG 0,1 % Sonstige Erneuerbare 
Energien. Damit sind 582 g/kWh CO2-
Emissionen und 0,0002 g/kWh radioaktiver 
Abfall verbunden. 
 

Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) 
Die Themen Energieeinsparung und Energieef-
fizienz haben für uns hohe Priorität. Auf den 
Internetseiten www.stadtwerke-
sondershausen.de und www.ganz-einfach-
energiesparen.de haben wir deshalb Hinweise, 
Kontaktinformationen und Tipps für Sie einge-
stellt. Weitere Informationen über Energie-
dienstleister, Anbieter von Energieeffizienzmaß-
nahmen und zu Energieaudits erhalten Sie 
außerdem auf der Internetseite der Bundesstelle 
für Energieeffizienz (BfEE) unter www.bfee-
online.de.“ 
 


